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8§ 140 Aul3StrG Schutz des Privat- und
Familienlebens

Aul3StrG - AulRerstreitgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.11.2025

1. (1)Mindliche Verhandlungen sind nicht 6ffentlich. Das Gericht kann, wenn sich keine Partei dagegen ausspricht,
die Offentlichkeit herstellen, soweit keine Umstinde des Privat- und Familienlebens erértert werden und dies mit
dem Wohl der vertretenen Person vereinbar ist. An den nichtoffentlichen Teilen des Beweisverfahrens konnen
neben den im § 19 Abs. 5 genannten Personen auch die gesetzlichen Vertreter des Minderjahrigen sowie die
Vertreter des Kinder- und Jugendhilfetragers, der Familiengerichtshilfe und der Jugendgerichtshilfe teilnehmen.

2. (2)Mitteilungen Uber Umstande des Privat- und Familienlebens, an deren Geheimhaltung ein begriindetes
Interesse einer Partei oder eines Dritten besteht, durfen, soweit deren Kenntnis ausschlieBlich durch das
Verfahren vermittelt wurde, nicht veroffentlicht werden (8 301 Abs. 1 StGB).

3. (3)Soweit es das Wohl eines Minderjahrigen verlangt, hat das Gericht Uberdies Personen zur Geheimhaltung
(8 301 Abs. 2 zweiter Fall StGB) bestimmter Tatsachen, von denen sie ausschlieBlich durch das Verfahren Kenntnis
erlangt haben, zu verpflichten. Dieser Beschluss ist selbstandig anfechtbar.

In Kraft seit 01.07.2018 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/aussstrg/paragraf/19
https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/301
file:///

	§ 140 AußStrG Schutz des Privat- und Familienlebens
	AußStrG - Außerstreitgesetz


